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 Veröffentlicht am 20.05.2008

Norm

PatG 1970 §22

Rechtssatz

Es greift zu kurz, mehrstu1ge chemische Reaktionsabläufe nur dann als äquivalent zu beurteilen, wenn sie die gleiche

Anzahl von Verfahrensschritten aufweisen und in allen ihren Verfahrensschritten entweder direkt oder in äquivalenter

Form übereinstimmen, ohne dabei zu berücksichtigen, ob der angegri7ene Lösungsweg der Fachperson als

naheliegend erscheinen musste.
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